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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 23. Oktober 2019 

Prüfungsantrag der 
Kommission UBV vom 
21. November 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Energiegesetz  
des Kantons Aargau 
(EnergieG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 773.200 
(Energiegesetz des Kantons 
Aargau [EnergieG] vom 
17. Januar 2012) (Stand 
1. September 2012) wird wie 
folgt geändert: 

   

§  28 
Eigene Energieanlagen, Betei-
ligungen 

    

1 Kanton und Gemeinden kön-
nen Energieanlagen selbst 
erstellen und betreiben, wenn 
der private Sektor die betref-
fenden Bedürfnisse nicht oder 
ungenügend deckt. Sie kön-
nen sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen oder die 
erforderlichen Zusammenar-
beitsverträge abschliessen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 23. Oktober 2019 

Prüfungsantrag der 
Kommission UBV vom 
21. November 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Grosse Rat beschliesst 
die Errichtung eigener kanto-
naler Anlagen oder Unterneh-
men und regelt deren Organi-
sation und Betrieb. Er ent-
scheidet über die Beteiligun-
gen des Kantons an Unter-
nehmen der Energieversor-
gung und genehmigt die ent-
sprechenden Vereinbarungen. 
Vorbehalten bleibt das Refe-
rendum gemäss Kantonsver-
fassung. 

    

3 Der Regierungsrat ist er-
mächtigt, Änderungen des 
Vertrags über die Gründung 
der Gesellschaft der Nordost-
schweizerischen Kraftwerke 
AG (NOK) 1) endgültig zuzu-
stimmen, wenn diese folgende 
Gegenstände betreffen: 

3 Aufgehoben.    

a) Änderungen der Vertrags-
parteien und der Beteili-
gungsverhältnisse, 

    

b) Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats, 

    

c) Veräusserungsmöglichkeiten 
von Aktien, 

    

                                                   
1) Seit 1. Januar 2010 Axpo AG mit Sitz in Baden 
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

d) Verpflichtung zur Lieferung 
oder zum Bezug elektrischer 
Energie, 

    

e) Vorzugsrecht der Axpo AG 
zum Erwerb von Konzessio-
nen. 

    

4 Die aufgrund dieses Geset-
zes organisierten Unterneh-
men des Staats und der Ge-
meinden tragen mit ihrer Tä-
tigkeit zur Erreichung der Ziele 
dieses Gesetzes bei. 

    

§  29 
Beteiligung des Kantons 

    

1 Der Regierungsrat kann die 
Verpflichtungen, die dem Kan-
ton im Zusammenhang mit der 
Beschaffung von elektrischer 
Energie aus den vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der 
Axpo AG erwachsen, ohne 
Anspruch auf Entschädigung 
durch den Kanton der AEW 
Energie AG übertragen. 

1 Aufgehoben.    
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Regierungsrats 
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vom … 

2 Die Übertragung von Aktien 
an Dritte bedarf der Zustim-
mung des Grossen Rats. Um-
fasst ein solcher Beschluss die 
Übertragung von 50 % oder 
mehr der gesamten Aktien, 
untersteht er dem Referendum 
gemäss Kantonsverfassung. 

    

3 Beschlüsse des Grossen 
Rats über eine Fusion der 
AEW Energie AG mit anderen 
Gesellschaften oder über die 
Einbringung der AEW Energie 
AG in eine Holding-Gesell-
schaft unterstehen dem Refe-
rendum, wenn der Kanton an 
diesen Gesellschaften mit we-
niger als 50 % beteiligt ist. 

    

§  30 
Wahrnehmung der Aktionärs-
rechte 

  
Prüfungsantrag  
Auf die zweite Lesung ist auf-
zuzeigen, wie § 30 geändert 
werden muss, damit der Gros-
se Rat für den Kanton Aargau 
abschliessend über den Aktio-
närbindungsvertrag, die Eig-
nerstrategie sowie Statuten-
änderungen der Axpo Holding 
AG beschliessen kann.   

 
Zustimmung 

 

1 Der Regierungsrat übt alle 
dem Kanton zustehenden Ak-
tionärsrechte aus. 
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 1bis Er ist berechtigt, mit den 
Aktionärinnen und Aktionären 
Aktionärbindungsverträge ein-
zugehen und mit ihnen in einer 
Eignerstrategie Vorgaben für 
die strategische Führung des 
Unternehmens zu formulieren. 

   

2 Für Statutenänderungen, die 
das Stimmrecht des Kantons 
verkleinern, holt der Regie-
rungsrat die Zustimmung des 
Grossen Rats ein. 
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 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

                  

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


